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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 024-2018 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2018.RRGR.119 

Eingereicht am: 23.02.2018 

Fraktionsvorstoss: Ja 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: BDP (Luginbühl-Bachmann, Krattigen) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:    

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Polizei- und Militärdirektion  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat:  

  

 

Die Justizvollzugsstrategie ist dem Grossen Rat vom neuen Regierungsrat vorzulegen 

Der Regierungsrat wird beauftragt,  

1. dem Polizeidirektor oder der Polizeidirektorin und dem Regierungsrat der neuen Legislatur-

periode 2018-2022 Gelegenheit zu geben, sich mit der neuen Justizvollzugsstrategie ver-

traut zu machen und allenfalls ihre eigene Sichtweise in die Strategie einfliessen zu lassen 

2. die Justizvollzugsstrategie nach der Überprüfung in angemessener Frist dem Grossen Rat 

zur Kenntnisnahme vorzulegen 

Begründung: 

Bei der Justizvollzugsstrategie handelt es sich um eine wichtige Strategie mit massgeblichen 

Konsequenzen auf den Strafvollzug und die Investitionspolitik der Zukunft. Dem abtretenden Po-

lizeidirektor ist für diese weitsichtige Arbeit ausdrücklich zu danken. Da sich der Regierungsrat in 

neuer Besetzung mit der Umsetzung wird befassen müssen, erachten wir es als wichtig, dass 

der Polizeidirektor oder die Polizeidirektorin und die Regierung der neuen Legislaturperiode zu 

dieser Strategie Stellung nehmen können. 
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Der Grosse Rat hat in der Vergangenheit schon viele Strategieberichte zur Kenntnis genommen. 

Es gab dabei wichtige und weniger bedeutende Strategien zu behandeln. Die Justizvollzugsstra-

tegie ist als wichtig und bedeutend einzustufen. Deshalb verwundert es etwas, dass der jetzige 

Regierungsrat die Justizvollzugsstrategie mit ihren weitreichenden Konsequenzen in eigener 

Kompetenz beschlossen hat. Mit Blick auf die Folgen auf den Strafvollzug und den Finanzhaus-

halt scheint es zwingend, dass der Grosse Rat diese Strategie beraten kann. 

Verteiler 

 Grosser Rat 


